
Zonales Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel in der EU

Antragstellung auf Zulassung eines  
Pflanzenschutzmittels in allen gewünschten  
EU-Mitgliedsstaaten einer Zone, Federführung  
beim zonalen berichterstattenden Staat

In Deutschland: BVL als Zulassungsbehörde

Erstellung des Entwurfs des  
Bewertungsberichts (Prüfung  
der Studien, Risikobewertung)

In Deutschland: unter Beteiligung  
von BVL, JKI, UBA und BfR

Digitale Kommentierung durch beteiligte  
Mitgliedsstaaten und Antragsteller  
(koordiniert durch berichterstattenden  
Mitgliedsstaat)

Erstellung des finalen Bewertungsberichts  
und Entscheidung über Zulassung im  
berichterstattenden Mitgliedsstaat

Entscheidung über Zulassung in den  
beteiligten Mitgliedsstaaten

EU-Kommission   Antragsteller   Zonaler berichterstattender EU-Mitgliedsstaat   Beteiligte EU-Mitgliedsstaaten 

BVL: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit; JKI: Julius-Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen;  
UBA: Umweltbundesamt
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Voraussetzung 
Genehmigung des Pflanzenschutz- 
mittelwirkstoffs bzw. der -wirkstoffe  
auf  EU-Ebene liegt vor


